
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die 
wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote unse-
rer Lieferanten, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  
 
(2) Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Geschäftsbe-
dingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Be-
zug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.  
 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 4 
BGB. 
 

§ 2 Bestellungen - Angebotsunterlagen 
 
(1) Soweit unsere Bestellungen nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir 
uns hieran eine Woche nach dem Datum der Bestellung gebunden. Maßgeblich für die recht-
zeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns.  
 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf-
grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns un-
aufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten; insoweit gilt er-
gänzend die Regelung von § 9 Abs. 4.  
 
(3) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des 
Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb auf-
grund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. 
Ein uns zur Kündigung berechtigender Umstand liegt insbesondere dann vor, wenn bei pro-
jektbezogenen Bestellungen unser Kunde die Annahme von Lieferungen ablehnt. Dem Liefe-
ranten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten. Weitere An-
sprüche des Lieferanten sind ausgeschlossen.  
 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 
 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftli-
cher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“ an die in der Bestellung genannte 
Versandanschrift einschließlich Verpackung und Versicherung ein.  
 
(2) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und 
die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht aus-
drücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf 
unser Verlangen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.  
 
(3) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rech-
nungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto.  



 
(4) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Be-
stellnummer, die Artikelnummer, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine 
oder mehrerer dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Ge-
schäftsbetriebs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Absatz 3 ge-
nannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.  
 
(5) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen maximal in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.  
 
(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.  
 
 

§ 4 Lieferzeit - Lieferverzug 
 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder – frist) ist bindend. Vorzei-
tige Lieferungen sind nicht zulässig.  
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 
eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.  
 
(3) Im Fall des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 
einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung 
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist. Verlangen wir Schadenersatz, steht 
dem Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat.  
 
(4) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung ge-
genüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 0,5 %, maximal 5 % des jeweiligen Auftragswertes zu verlangen. Der Vorbehalt 
der Vertragsstrafe kann noch bis zu 10 Arbeitstagen, gerechnet ab Entgegennahme der ver-
späteten Lieferung, gegenüber dem Lieferanten erklärt werden. Die Vertragsstrafe ist auf 
den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugschaden anzurechnen.  
  

§ 5 Gefahrübergang - Dokumente 
 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.  
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere 
Bestellnummer anzugeben. Unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von uns zu vertreten.  
 

§ 6 Mängeluntersuchung - Mängelhaftung 
 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und 
Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist 
von 8 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entde-
ckung, beim Lieferanten eingeht.  
 
(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. In jedem Fall sind wir be-
rechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen 
Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadenersatz, insbesondere das auf Schadenersatz 
statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.  
 
(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzuneh-
men, wenn Gefahr im Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. 



 
(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Mit dem Zugang 
unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von Gewährleis-
tungsansprüchen gehemmt.  
 

§ 7 Produkthaftung – Freistellung - Haftpflichtversicherungsschutz 
 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 
insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenver-
hältnis selbst haftet.  
 
(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Absatz 1 ist der Lieferant 
auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 
840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchge-
führten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaß-
nahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.  
 
(3) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme von mindestens € 5,0 Mio. zu unterhalten, die, soweit nicht im Einzel-
fall etwas anderes vereinbart ist, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche Schäden 
abzudecken braucht. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haft-
pflichtpolice zusenden.  
 

§ 8 Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Schutz-
rechte Dritter in Ländern der europäischen Union sowie der Schweiz oder anderen Ländern, 
in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden.  
 
(2) Werden wir wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten von Dritten in Anspruch genommen, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftli-
ches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; haben wir Ansprüche des Dritten be-
reits erfüllt, hat uns der Lieferant unsere notwendigen Aufwendungen zu erstatten. Die Er-
stattungspflicht umfasst auch notwendige Rechtsberatungs- und Vertretungskosten.  
Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwel-
che Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.  
 
(3) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.  
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge - Geheimhaltung 
 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 
Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache 
(Einkaufspreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung.  
 
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 



dass der Lieferant uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Lieferant verwahrt das Al-
leineigentum oder das Miteigentum für uns.  
 
(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die 
Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der 
Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant 
uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderli-
che Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsar-
beiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzu-
zeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.  
 
(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen 
und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflich-
tung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrags; sie erlischt, wenn und soweit das in den 
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthal-
tene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.  
 
(5) Soweit die uns gemäß Absatz 1 und/oder Absatz 2 zustehenden Sicherungsrechte den 
Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % über-
steigt, sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unse-
rer Wahl verpflichtet.  
 
(6) Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 9 verpflichten.  
 

§ 10 Erfüllungsort – Gerichtstand - anwendbares Recht 
 
(1) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungs-
ort.  
 
(2) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.  
 
(3) Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den internati-
onalen Warenkauf (CISG). 
 


